
Sammlung der Rechtsprechung 

Rechtssache C-216/17  

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust und Coopservice Soc. coop. arl  
gegen  

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) u. a.  

(Vorabentscheidungsersuchen des Consiglio di Stato)  

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2004/18/EG – Art. 1 Abs. 5 – Art. 32 Abs. 2 –  
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge –  

Rahmenvereinbarungen – Klausel zur Erweiterung der Rahmenvereinbarung auf andere öffentliche  
Auftraggeber – Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer –  

Fehlende Bestimmung der Menge der öffentlichen Folgeaufträge oder Bestimmung unter Bezugnahme  
auf den normalen Bedarf der die Rahmenvereinbarung nicht unterzeichnenden öffentlichen  

Auftraggeber – Verbot“  

Leitsätze – Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 19. Dezember 2018  

1.  Recht der Europäischen Union – Klage vor dem nationalen Gericht – Prüfung von Amts wegen 
eines Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen das Unionsrecht geltend gemacht wird – Pflicht des 
nationalen Gerichts – Fehlen – Grenzen 

(Art. 4 Abs. 3 EUV) 

2.  Rechtsangleichung – Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge – Richtlinie 2004/18 – Erteilung des Zuschlags – Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung mit mehreren Zuschlagsempfängern durch den öffentlichen Auftraggeber – 
Einführung einer Klausel, die die Erweiterung der Rahmenvereinbarung auf andere öffentliche 
Auftraggeber vorsieht – Zulässigkeit – Voraussetzungen 

(Richtlinie 2004/18 des Europäischen Parlaments und des Rates, elfter Erwägungsgrund und Art. 32 
Abs. 2 und 4) 

3.  Rechtsangleichung – Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge – Richtlinie 2004/18 – Erteilung des Zuschlags – Grundsätze der 
Gleichbehandlung der Auftraggeber und der Transparenz – Bedeutung – Pflicht, die Bedingungen 
und Modalitäten des Vergabeverfahrens klar, genau und eindeutig zu formulieren 

(Art. 49 und 56 AEUV; Richtlinie 2004/18 des Europäischen Parlaments und des Rates, Art. 2) 

4.  Rechtsangleichung – Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge – Richtlinie 2004/18 – Erteilung des Zuschlags – Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung mit mehreren Zuschlagsempfängern durch den öffentlichen Auftraggeber – 
Erweiterung der Rahmenvereinbarung auf andere öffentliche Auftraggeber, die nicht Parteien 
dieser Vereinbarung sind – Möglichkeit für diese öffentlichen Auftraggeber, die Menge der 
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Folgeaufträge nicht zu bestimmen oder die Menge unter Bezugnahme auf ihren normalen Bedarf zu 
bestimmen – Ausschluss – Verstoß gegen die Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung 

(Richtlinie 2004/18 des Europäischen Parlaments und des Rates, Art. 1 Abs. 5 und 32 Abs. 2 
Unterabs. 4) 

1. Zudem gebietet es das Unionsrecht den nationalen Gerichten nicht, von Amts wegen die Frage 
eines Verstoßes gegen Unionsvorschriften aufzugreifen, wenn sie durch die Prüfung dieser Frage die 
ihnen grundsätzlich gebotene Passivität aufgeben müssten, indem sie die Grenzen des Rechtsstreits 
zwischen den Parteien überschreiten und sich auf andere Tatsachen und Umstände stützen, als sie die 
Prozesspartei, die ein Interesse an der Anwendung hat, ihrem Begehren zugrunde gelegt hat (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 14. Dezember 1995, van Schijndel und van Veen, C-430/93 und C-431/93, 
EU:C:1995:441, Rn. 21 und 22). 

(vgl. Rn. 40) 

2. In diesem Zusammenhang ist zunächst hervorzuheben, dass Art. 32 Abs. 4 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 2004/18 im Licht des elften Erwägungsgrundes dieser Richtlinie vorsieht, dass, wenn eine 
Rahmenvereinbarung mit mehreren Zuschlagsempfängern geschlossen wird, die Folgeaufträge nach 
erneutem Aufruf der Parteien zum Wettbewerb über die nicht festgelegten Bedingungen geschlossen 
werden. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, dass das Erfordernis, von Anbeginn an an der 
Rahmenvereinbarung beteiligt zu sein, nur für die Wirtschaftsteilnehmer gilt, da es nicht darum gehen 
kann, die öffentlichen Auftraggeber selbst zum Wettbewerb aufzurufen. 

Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass Art. 32 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/18 
einem öffentlichen Auftraggeber erlauben soll, anderen öffentlichen Auftraggebern den Zugang zu 
einer Rahmenvereinbarung zu eröffnen, die er im Begriff ist, mit den Wirtschaftsteilnehmern zu 
schließen, die ursprünglich Partei dieser Rahmenvereinbarung sind. Art. 32 Abs. 2 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 2004/18 verlangt also nicht, dass ein „sekundärer“ öffentlicher Auftraggeber wie die ASST 
Valcamonica im Ausgangsverfahren an der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung beteiligt war, 
um anschließend einen Folgevertrag abschließen zu können. Es reicht aus, dass ein solcher 
öffentlicher Auftraggeber als potenzieller Nutznießer dieser Rahmenvereinbarung ab dem Zeitpunkt 
ihres Abschlusses erscheint, indem er eindeutig in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich genannt 
wird, was geeignet ist, diese Möglichkeit sowohl dem „sekundären“ öffentlichen Auftraggeber selbst als 
auch jedem interessierten Wirtschaftsteilnehmer anzuzeigen. Diese Nennung kann entweder in der 
Rahmenvereinbarung selbst oder in einem anderen Dokument wie einer Erweiterungsklausel in den 
Verdingungsunterlagen erfolgen, wenn die Anforderungen an die Publizität und die Rechtssicherheit 
und damit an die Transparenz eingehalten werden. 

(vgl. Rn. 51, 52, 55, 56) 

3. Sowohl die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung als auch der daraus 
folgende Grundsatz der Transparenz (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Dezember 2015, UNIS und 
Beaudout Père et Fils, C-25/14 und C-26/14, EU:C:2015:821, Rn. 38) verlangen, dass alle Bedingungen 
und Modalitäten des Vergabeverfahrens in der Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen 
klar, genau und eindeutig formuliert sind, damit, erstens, alle durchschnittlich fachkundigen Bieter bei 
Anwendung der üblichen Sorgfalt ihre genaue Bedeutung verstehen und sie in gleicher Weise auslegen 
können und, zweitens, der öffentliche Auftraggeber imstande ist, tatsächlich zu überprüfen, ob die 
Angebote der Bieter die für den betreffenden Auftrag geltenden Kriterien erfüllen (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 13. Juli 2017, Ingsteel und Metrostav, C-76/16, EU:C:2017:549, Rn. 34). 

(vgl. Rn. 63) 
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4. Art. 1 Abs. 5 und Art. 32 Abs. 2 Unterabs. 4 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge sind dahin auszulegen, dass 

–  ein öffentlicher Auftraggeber für sich selbst und für andere eindeutig bezeichnete öffentliche 
Auftraggeber, die nicht unmittelbar an einer Rahmenvereinbarung beteiligt sind, handeln kann, 
wenn die Gebote der Publizität und der Rechtssicherheit und damit das Transparenzgebot beachtet 
werden, und 

–  es nicht zulässig ist, dass die diese Rahmenvereinbarung nicht unterzeichnenden öffentlichen 
Auftraggeber nicht die Menge der Leistungen bestimmen, die verlangt werden kann, wenn sie 
Aufträge in Durchführung dieser Rahmenvereinbarung abschließen, oder sie die Menge unter 
Bezugnahme auf ihren normalen Bedarf bestimmen, da sie sonst gegen die Grundsätze der 
Transparenz und der Gleichbehandlung der am Abschluss dieser Rahmenvereinbarung 
interessierten Wirtschaftsteilnehmer verstoßen würden. 

(vgl. Rn. 70 und Tenor) 
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